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ZEICHENERKLÄRUNG 

Weitergehende Gliederungen und Beschränkungen der Festsetzungen, die durch di~t 
Planzeichen dargestellt werden, sind im Textteil aufgeführt oder im Lageplan 
eingetragen. 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 - 11 BauNVO) 

WB Besondere Wohngebiete (§ 4a BauNVO) 

Mall der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16- 21a BauGB) 

Beispiele fOr den Eintrag in die Nutzungsschablone bzw. in die überbaubaren 
Grundstocksflichen. 

0,6 GrundflAchenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 

HOhe baulicher Anlagen (HbA) (§§ 16 u. 16 BauNVO) 
• 

EFH - Fullbodenhöhe 

TH max - TraufhOhe als HOchsirnaß 

TH min - TraufhOhe als Mindestmaß 

Übe!btubare Grundstücksflichen, Baugrenzen, Baulinien 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2. § 23 BauNVO) 

-
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-
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nicht Oberbaubare Grundstücksflächen 

Oberbaubare Grundstücksflächen 

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO) 

Baulinie (§ 23 Abs. Abs. 1 u. 2 BauNVO) 

Stellung baulictler Anlaaen (§ 9 Abl . 1 Nr. 2 BauGB) 

Firstrichtung des Hauptbaukörpers 

d 

• • 



Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

•••••••• 
:I Gb f • Gemeinbedarfsflächen 

•••• • ••• 
Flächen. die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Sichtfelder für den Straßenve!i(ehr 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Straßenfläche 

Gehwegfläche 

öffentliche Parkplätze 

Grünanlagen <tls eestan<iteil von Verkehrsanlagen 
(§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) 

Ein· und Ausfahrt ( als unverbindlicher Hinweis) 

Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

f7:?§ 
Li22J 

öffentliche Grünflache 

• Zweckbestimmung siehe Eintrag im Lageplan -

Mit Geh-. Fahr· und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit 

Fahrrecht zugunsten der Allgemeinheit 

Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit 



Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Pflanzgebot für Einzelbäume 

Pflanzbindung für Einzelbäume 

Pflanzbindung (pb) für flächenhafte Anpflanzungen 

Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

Abarenzungen 

o o e o 

M K X X X X X 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes 

Abgrenzungen unterschiedlicher Festsetzungen der 
Höhe baulicher Anlagen 

Abgrenzungen unterschiedlicher Stellung baulicher 
Anlagen 

Sonstige Festsetzangen (Bauordnungsrechtliche Festsetzungen) 

OF Dachform 

so Satteldach 

ON Dachneigung 
.. 

Füllschema der Nutzungsschablone 

Baugebiet HbA 

GRZ 

DF, DN 



Kennzeicbnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB) 

X X X X X X 

Denkmalscbutz: 

Allgemeine Planzeichen: 

431 ,67 

(431,67) 

~ 

Flächen entlang der Außenwande der Pforzheimer Str • 
bei deren Bebauung besondere Verkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen erforderlich sind. 
(lärmimmissionen) 

Kulturdenkmale besonderer Bedeutung 
(§ 12 Denkmalschutzgesetz) 

Einzelanlagen, d ie dem Denkmalschutz unterliegen 
(§ 2 Oenkmalschutzgesetz) 

gemessene Höhen ü. NN 

festgelegte Höhe ü. NN 

kleiner gleich (Höchstmaß) 

Das Deckblatt vom 13.12.199L 
ist in diesen Plan eingearbeitet 
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T EXTT EIL 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in Erg.llnzung der Eintragungen im 
Lageplan folgende Feslsetzungen getroffen: 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen ( BauGB, BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB. §§ 1 - 15 BauNVO) 

Besondere Wohnaeblete ( WB ) ( § 4a BauNVO ) 
in dem festgesetzten Besonderen Wohngebiet sind die Nutzungen nach 
§ <4a Abs. 2 Nr. 1 -5 BauNVO zugelassen. 
Die nach § <4a Abs. 3 Nr. 1 - 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen sind 
nicht Bestandtell des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig. ( § 1 Abs. & Nr. 1 BauNVO ) 

2. Maß der baulichen Nu!zuna ( § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 16- 21a BauNVO) 

2.1 Grund!llchenzaht. Grundfllel!e ( § 1 II BauNVO) 
( siehe Eintrag in der Nutzungsschablone ) 

Ausnahmen: Die festgesetzte Grundfll<:henzahl kann im Baugebietsteil WB ausnahmsweise 
um 0,2 auf die GRZ " 0,8 ertlöht werden, wenn dies stldtebaulich zur Einfo
guno in das Straßen - und Ortsbild erforder1ich Ist 
Eine Überschreitung der zullssigen Grundfliehenzahl nach § 19 Abs. 4 BauNVO 
durch Garagen und S1ellplltze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen Im Sinne des 
§ 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterflalb der Gellndeoberfllche, durch 
die das BaugrundstOcl( lediglich unterbaut wird, kann zugelassen werden, wenn 
dies in dem Oberwiegend Oberbauten Plangebiet lnfotge der vorflandenen Ver
hältnisse städtebaulich geboten ist. 

2 .2 HOhe bauliel!er Anlaaen < HbA l ( §§ 18 und 18 BauNVO ) 
( siehe Eintrag in den Oberbaubaren GrundstOcltflllchen ) 

2 .2 .1 Traufhöhen ( TH ) 

2.2.2 

Die Traufhöhen sind als HOchst - und Mindestmaße Ober der angegebenen BezugshOhe bis 
zum Schnitt der Außenwand des Hauptbaukörpers mit der Dachhaut festgelegt. 
Die TraufhOhen gellen entlang der jeweiligen Baunucht. an der sie im Lageplan eingetrt -
gen sind bzw. der sie zugeordnet sind. 

TH = TraufhOhen Ober der Fußbodenhöhe ( EFH ) des Gebäudes. 
als Mindestmaß ( TH min. ) und als HOChstmaß ( TH max. ) 

FußbodenhOhen (EFH max. ) 
Die Fußbodenhöhen sind als HOchstwer1e Im Normalnullsystem ( Neues System 0. NN ) 
festgesetzt. 

EFH max = FußbodenhOhe an der j eweils im Lageplan zugeordneten Bauflucht . 

3 . Bauweise ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO ) 
Hinweis : Die Bauweise wird durch die Oberbaubaren GrundstOcltsfllchen feS1gelegt 

Zur Wahrung und Erflattung des vorflandenen Straßen- und Ortsbildes in dem 
überwiegend bebauten Plangebiet sollen aufgrund der vorflandenen Verfiliinis
se und zur S111d1ebaullchen Gestaltung geringere Abst.andsflAchen (als Trauf
gassen und Trou lwin kol ) om.,Hon bleil>4on ( § 7 Abs. ~ LBO u . § 73 Abs, 1 Nr 6 
LBO ) . (Vergleiche Textteil Nr. II 7 ) 

4. Überbaubare GrundstOcksOic!J<eo ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB. § 23 BauNVO} 
( entsprechend Fe.stlegung Im Lageplan) 



4.1 Btuorenzen ( § 23 Ab$. 3 BauNVO ) 
Die Geblude sind innerhalb der Abgrenzunoen der Baugrenzen zu erstellen. 
Eine Obersehfeituno der Baugrenzen um max. 1.5 m von untergeordneten Gebludeteilen 
ICann ausnahmweise zugelassen werden. Jedoch darf die Summe der Oberschreilungen durch 
diest Gebludeteile insgesamt nlcl1t mehr als 30 % der jeweiligen GebludeUinge betragen. 
Gabludeteile unterhalb der festgelegten Gelllodeoberfläche dOrfen die Baugrenzen Ober· 
schreiten. 

4 .. 2 Baulinien ( § 23 Abs. 2 BauNVO ) 
Die Geblude sind auf der Baulinie zu erstellen. 
Ein Vor- oder ZurGelltreten von Bauteilen kann ausnahmsweise in geringem Ausmaß 
bis zu max. 1 ,o m Tiefe auf 3,0 m Länge je Gebäude zugelassen werden. 

5. SieDuno baulicher Anlaaen ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ) 
Die Im Lageplan zeichneriscl1 festgelegte Slellung baulicher Anlagen ( Firstrichtung ) 
Ist torden Hauptbaukörper maßOebend. 

&. fliehen tof S\e!lp!atze Und Gtregen ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO ) 
aan.oen und Stellplatze sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zugelassen. 
Garagen unterhalb der GelllndeollerfUiche sind generell zugela.ssen. Ausnahmsweise 
dOrfen sie bis zu 1 ,0 m Ober die Gelindeoberfliehe hinausragen, wenn Ihre Garagen
decke begrünt ist. ( § 12 Abs. 6 BauNVO) 

7. Elleben fllr den Gemeinbedarf ( Gb ) ( § g Ab$. 1 Nr. 5 BauGB ) 

Gb = Gemeinbedarfsflache der Evangelischen Kirchengemeinde HOßngen. 
Zullssig sind Gebäude und bauliche Anlagen fOr kirchliche und kulturelle Zwecke. 
wie beispielsweise Kirchengeblude und die zugeordneten Zweclt.bauten. 

8. flAchen die von der Bebauuoo !r:tizuhallen sind ( § 9 Ab$. 1 Nr. 10 BauGB ) 

Sici'Cfeldel: Die als Sichtfelder fOr den fließenden Ver11ehr ausgewiesenen Gf\100. 
stücksflächen sind aul Dauer von Sichthindernissen jeder Art ( wie 8&
bauung, Bepflanzung, Einfriedigung. Benutzung als Stellplatz u.s.w.) 
mit einer Höhe von mehr als 0,8 m Uber de< E ahrtlahnober1tante fr• 
zuhalten. 

9. Yer!sehrsfläci:Jeo ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ) 
( siehe festlegung im Lageplan) 

10. Otrentllcbe GrOnfllcben ( § 9 Allls. 1 Nr. 15 BauGB) 

GrOnfllcbe • Kinderspjelpla!z: 
Die ausgewiesene Grünfliehe -Kinderspielplatz- dient als Spielfliehe mit 
Spieleinrichtungen und -geraten ( z.B. Sandkasten. Rutsche, Schaukel u.s.w.) 
tor Kleinkloder sowie Kinder und kann mit Wegen und Bepflanzungen gestaltet werden. 
Die Grünfliehe darf weiterhin durch unterirdische Garagen entsprechend dem Lageplan
eintrag unterbaut werden. 

11 . flachen für Aufschji!tungen Und AbQrabiJngen ( § 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB ) 
HOhenlaae (jer BauorundstOge un<! Geblude ( § SI Ab$, 2 BauGB ) 

Die BaugrundstOcke dOrfen bis zu einer HOhe von max. 1 ,0 m Ober dem bestehenden Ge
linde mit Erdmaterial des Baugrubenaushubs aufgefOIIt werden. 
Dieses aufgefOIHe Gellode Ist gegen das angrenzende bestehende Gellode sowie die 
Vedsehrsßlchen mit flachen Böschungen ( max. 1 : 3) anzuschonen oder mit Natursteinmau
em abzufangen und gilt als festgelegtes Gelinde im Sinne des§ 2 Abs. 5 LBO. 



12. Mit Gelt .Fahr· . und LeituOOS!§ct!len zu belastende Eilehen ( § 9 Abs. 1 Nr. 21 8auGB ) 

gr,fr,lr = Die ausgewiesene FlAche Ist als Geh·, fahr · und leitungsreehl zugunsten der 
Stadt leonberg zur Nutzung durch die Allgemeinheil ausgewiesen· und ist ent· 
sprechend zu belasten. 
Die Eilehe darf durch Garagen unterhalb der Gelindeoberfliehe unterbaut 
werden. Die Traoflhlgkeit der Garegendecke muß der BrOckenklasse 30 nach 
DIN 14090 entsprechen. 
Das Leitungsrecht darf auf Drille Obertragen werden. 
Die GestaHung der ausgewiesenen Eilehen durch Bellge sowie eine MObli&
rung Sind zugelassen. 

13. Eilehen fOr besondere Anlaoen und vor!lehrunoen zum Schutz vor scbldllcben Umwelt· 
elnw!r!luogen ( § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ) 

·-

Im Geltungsbereich des 8ebtuufl0$1)1enes Sind entlang der Pforzhelmer Str. ( K 1059 ) Fli
ehender Außenwinde d~estelll und gekennzeichnet, bei denen die schelllectlnisc:hen 
Orientierungswee fOr die slldlebauliche Planung (Belblatl1 zu DIN 18005 Tel! 1 ·SChell
schutz 1m Sladlebau ·) du!dl lußere Einwirkungen von Verkel\r.sllrm Oberschritten werden. 
Nach OIN 4109 • Sd!lll!schutz Im Hochbau· Sind besondere IIMIIIche Vorkehrungen zum~ 
slven Schutz gegen Außenllrm etforder1ld!, wenn der maßgebliche Außeollrmpege! grOBer 
gleld! 

• &1 dB(A) bei Aufentl\eltsrlumen der Wohnnutzung, bei Obemachlungs- und Unterr1chts
S<!Wie lhnllcben Rlumen un<! 

• && dB(A) bei 80~ und Ihnlichen Rlumen Ist. 
Der NIChweis der luftscha'ldlmmung der Aaßenbauteile der Wohn· und Aufenthaltsrlume Ist 
fOr samtliehe Bauteile zu !Ohren. denen mindestens der Llrmpegelberelcb 111 nach DIN 4109 
zuzuordnen Ist. Dabei sind die Sauteile entsprechend den Anfordenlogen dieaer OIN auszu
bilden. ( EOr den llrmpegelberelch 111 ist die luflsd!alldlmmung bereits durch die Anforderun
gen des Warmeschutzes erfOIII. Im Lageplan Sind deshalb nur die llrmpegelberelcbe IV und V 
dargestellt ). 
Oie llrmpegelbereiche und die resultierenden Anforderungen der Außenbauteile an die 
Sd!ll!ldlmmung sind in der sc:NIIt ed!nl$chen Untersuchung • llrmschutz Bebauungsplan 
• Zwischen Kln:b- und Pforzheimer str. • • festgelegt. Auf diese Untersuchung des 80ros 
Bender + Stahl vom Mai 1994 wind velwiesen. 

14. Eilehen fOr Pflanzpebo!e und POanzbl!!dunoen ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 8eoG8, 
§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO ) 

14.1 Pflanzgebote ( § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

POanzgebote !Or Einze!bäyme 
Es sind starndortgerechte. heimische Laubbäume anzupnanzen 
und zu unterhaHen. 
Der S1andol1 der Baumpnanzung darf gegenOber der Darstellung 
Im Lageplan um bis zu 2 m abweiChen. 

14.2 POanzbioduoo ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauG8 ) 

1 . POanzbi!!duna !Or Einzelblume 
Die POaozblndung !Or Einzelbäume 
dient der Ethehung der feS1gesetzten 
Elnzelblume. 

Weilemin wtro au1 Oie eaumscnutzverordnung vom 24. 12. 1992 WII'O verwfe"""· 

b. POanzbinduoo für OAcbeobaDt Anpnanzungen. 

pb Oie POanzblndung dient der Erhaltung der GrOnOad!e m1t1hrem 
Baumbestand (siehe Nr. I. 14.2 a) 



15 Fliehen für Aufsd!O!tuooen. Abgrabuogen und Stotzmauem zur HeateUyoo des 1 
St!lßenkO!pers. ( § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

Böschungen und Stotzmauem, die zum Ausgleich der HOhenunterschiede zw\sdlen den 
Baugruodst!k:l!en und den öffentliChen Verllehtsflkhen erforderliCh sind ( St!lßenbOsehun
gen ), kODnen auf den Baugrundst!k:l!en angelegt werden und sind dort zu dulden. Ist in der 
Planzeichnung niChts anderes festgesetzt, so gilt ein, die Offentliehen Verllehrsfllehen beglei
tender 1,0 m breiter GrundstOcksstreifen als Flllehe für die Aufschonungen und Abg!lbun- · 
gen zum AusgleiCh topographisCher UnebenheHen. 

Stotzfundamente, die zum Setzen von Rabattensteinen und Randsteinen zur Abgrenzung 
zwisChen offentliehen Verllehrsfllehen und privaten GrundstOcksflAchen erforderliCh werden, 
sind auf den priVaten GrundstOcksfl:lehen bis zu einer Breite von 0,50 m 
zu dulden. 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen ( § 9 Abs. 4 BauGB, § 73 LBO ) 

1. Q!ICboes!anyoo ( § 73 Abs 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Qadlform Qldmejguoo ( CF. ON ) 

a. Htup!baukOmer 

SO = Es sind nur Sarteldlcher mH einer OäChnelgung von 48 •- 53 • tUIASSIQ. 
Ausnahmsweise konnen auf Eitlem. Vor- und ZWischenbauten andere 
DaChformen zugelassen werden. 

b. Garaoen: 
Allseits geschlossene Garagen, die nicht ln das Hauplgebilude einbezogen sind, dOrfen nur 
mit einem Satteldach mrt einer Dachneigung von mindestens 25 • eatellt werden. 
Außerhalb eines Sreifens von 12 m Breite ab der V eillehrstliehe ( Hintelllaote Gehweg ) 
der Pforzheimer Str. kOOilen diese Garagen ausnahmsweise mit einem begrOnten FlaOO. 
d8ch zugelassen werden' 

1.2 Qtcbdtckyng 
Bei Satteldachern und geneig1en Dachfliehen ist nur Ziegeldeckung ln den Farben rmurrot 
oder rotb!lun oder Betondachstein in rotbraunem Farbion zugelassen. 
·-· 

1.3 Qod!ayfbauten und Dache1n5Chn itte 
Dachgauben und Dacheinschnitte dOrfen nur in einem Geschoß des Daches bzw. nur in der 
unteren Reihe der Dachfläche und somit nicht Obereinander angeordnet bzw. eatellt werden. 
Je DaChfliehe sind entweder nur Dachgauben oder nur Dacheinschnitte zugelassen. 
Weitemin gelten naChstehende Beschränkungen' 

1 . Qod!ayfbauten: 
Dachgauben sind mit felgenden Einschrankungen zugelassen: 
- ihre Breite darf hOchstens 2. 5 m belragen 
- die Summe der Breiten aller Dachgauben einer Gebäudeseite darf hOchstens 

40 %der dazugehörenden Oad!Jange betragen. 
- zw\sdlen den einzelnen Dachgauben muß mindestens ein Abstand von 1,0 m 

erhallen bleiben. 
- der Abstand der Da~aube von der Giebelseite ( Ortgang ) muß mindestens 

1,0 m betragen. 
- die Oberllante der Dar.hgaube muß vertikal gernassen mindestens 1,5 m untemalb 
des Haull(firstes liegen. 

- unterhalb der DaChgauben b1s zur Dachtraufe muß eine OachOAche von mindestens 
0,9 m ( in der Daehne1gung gemessen ) verbleiben. 
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b. Dacheirlschnitte: :-
Dacheinschnitte sind mit folgenden Einschränkungen zugelassen: 
- die Summe der Breiten aller Dacheinschnitte darf höchstens 40 % dEr dazugehörenden 
Dachlinge betragen. 

- der Abstand der Dacheinschnitte von der Giebelseite ( Ortgang ) muß 
mindestens 1,0 m betragen. 

- Oie Brüstungen der Dacheinschnitte sind in gleicher Neigung und gleichem 
Material wie das Dach auszuführen. 

- Die DachflAche unterhalb der Dacheinschnitte muß in der Dachfläche gemessen min -
destens 0,9 m betragen. 

c. Zwerchgiebel: 
Zwerchgiebel sind neben Dachgauben und Dacheinschnitten zugelassen. 
Jedoch darf die Summe der Breiten von Zwerchgiebeln und Dachgauben oder von Zwerch
glebeln und Dacheinschnitten pro Gebäudeseite höchstens 40 % betragen. 
Die Breite eines einzelnen Zwerchgiebels darf maximal 3,0 m betragen. 

d. Dachfliehenfenster 
liegend~ Dachfliehenfenster sind ( auch oberhalb der Dachgauben ooer Dacheinschnitte) 
mit nachstehenden Einschrtnkungen zugelassen: 
- die Dachftlchenfenster dürfen nur eine Fliehe bis zu 1 m' aufweisen. 
- in der unterer Reihe darf die Summe aller Breiten von Dachfenstern und Gauben oder von 

Dachfenstern und Dacheinschnitten höchstens 50 % der jeweiligen DachlAnge betragen. 
- in der oberen Reihe darf die Summe der Breiten aller Dachfenster höehstens 20 % der je

weiligen Dachlinge betragen. 
- die Dachfenster einer Dachfläche mOssen untereinander gleichartig ausgeführt und 

gestaltet sein. 

Äußere Gestaltuno baulicher Anlaaen ( § 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO ) 

FISSide~anuoo 
Die Außenwände der Gebäude sind zu verputzen und in hellen mit Erdfarben gebrochenen 
Farbtonen auszuführen. 
Sockelfliehen dürfen mit Naturstein verkleidet oder in Sichtbeton hergestellt werden. 
Ausnahmsweise können Holzverkleidungen der Fassaden zugelassen werden. 
Die Verkleidung der Außenfliehen der Gebäude mit polierten und spiegelden 
Materialien sowie die Verwendung glasierter Keramik und engobierter Spaltklinker 

0 l 

Jst nicht zugelassen. .r-

3. Werblanlaoen ( § 73 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 LBO ) 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung oder des Vertriebes zugelassen. 
Sie dOrfen nur an Wandflächen unterhalb der Traufe angebracht oder erstellt werden. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtein Licht ( Wechsel- und Laufl icht ) , Uchtwer-

. bung in grellen Farben .sowie Großflächenwerbung mit·Schrifthöhen über 40 cm Höhe sind 
nleflt zutassrg. · · 
Zulässig sind hinter1euchtete oder auf die Fassade aufgemalte Schriftzüge bis zu einer Höhe 
von 40 cm oder angefeuchtete handwerklich gestaltete Schilder, die als Ausleger senkrecht 
zur Fassade hängen. 

4. Antennen ( § 73 Abs. 1 Nr. 3 LBO ) 
Pro Gebäude ist nur eine Rundfunk- und nur eine Fernsehantenne zulässig. 

5. Frei!enunaen ( § 73 ADS. 1 Nr.4 LBO ) 
Niederspannungsfreileitungen sind nicht zugelassen. 

6. EinfriediQunoen ( § 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO ) 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedigungen nur bis zu einer Höhe 
von 0,8 m zulässig. 



1. Abstandsflächen ( § 73 Abs. 1 Nr. 6 LBO ) 
Der Geltungsbereich des Sebauungsplanes wird als Ortsteil festge~tzt . der in der besonderen 
Eigenart ~iner Bebauung erhalten bleiben soll. ; 
Zur Wahrung dieser städtebaulichen Eigenart sind geringere Abstandsflächen als die nach 
§ 6 Abs. 4 u. 5 vorgeschriebenen Maße zu vertangen ( § 7 Abs 3 LBO ) . Oie geringeren Tiefen 
der Abstandsflächen ( Traufwinkel und Traufgassen) werden als Abstände zwischen den fest
gelegten, überbaubaren GrundstOcksflächen und den jeweiligen Grundstücksgrenzen festge-
setzt. Innerhalb zusammenhängend ausgewiesener überbaubarer GrundstOcksflächen können 
ebenfalls AbStandsflächen entsprechend der üblichen Traufgassen und Traufwinkel zugelas
sen werden, wenn dies städtebaulich mit der Erhaltung des Ortsbildes vereinbar ist. 

8. Bescbränkuna der Gebäudetiefe ( § 73 Abs. 1 Nr. 8 LBO ) 
( siehe Eintrag in den überbaubaren Grundstücksflächen ) 

GT = Oie Gebäudetiefe des Hauptbaukörpers ist auf 12,0 m als Höchstmaß beschränkt. 

111. Kennzeichnungen(§ 9 Abs. 5 BauGB) 

Llrmimmissionen 
Im Geltungsber~ich des Bebauungsplanes sind entlang der Pforzheimer Str. (K1059) Flächen 
der Außenwandbereiche dargestellt und gekennzeichnet, bei deren Bebauung besondere Vor
kehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirt<.ungen zu treffen sind. (lärmschutz) 

IV. Hinweise 

1. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 

1 .1 Grundwlsserschutz 
Bei Baumaßnahmen, die tiefer als die bisherigen Gründungen liegen, ist eine hydrogeologi
sch~ Ert<.undung durchzuführen. 
Sofern Grundwasser erschlossen wird, ist ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 

1.2 Quell- und Hangwasser 
Angetroffene Quell- und Hangwasseraustritte sind in Absprache mit dem Amt für Wasser
wirtschaft und Bodenschutz zu fassen und über separate Frischwasserteilungen dem 
nächsten Vorfluter zuzuführen. (Wasserrechtsverfahren erfordertich) 

1.3 Wasserscbutzaebiet • 
Der gesamte Geltungsbe!jich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des fachtechnisch 
abgegrenzten WasserschUtzgebietes der Fassungen MBiauäcker und Ra uns· der Stadt 
Ditzingen in der Wasserschutzzone 111 A. 
Oie künftigen Beschränkungen des Wasserschutzgebietes sind zu beachten; sie erstrecken 
sich im wesentlichen auf folgende Maßnahmen: 
Vert<.ehrsftlchen sind dicht zu befestigen, zu Einläufen zu entwässern sowie gegen nicht 
befestigte Flächen mit Randsteinen abzugrenzen. 
Private Stellplätze und Stauräume vor Garagen sind dicht zu befestigen, zu Einläufen zu 
entwässern sowie gegen nicht befestigte Flächen mit Randsteinen abzugrenzen. Bei nachge-
wiesener günstiger Untergrundbeschaffenheit sind Ausnahmen zulässig. 
Kanalnetz und Hausanschlüsse sind nach dem •Bertiner SystemM auszubilden. (stemförmige 
Zuführung zu den Kanalschächten) 
Bei der Heizöllagerung sind die Bestimmungen für das Wasserschutzgebiet zu beachten. 

2. Bodenschutz 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes ( BodSchG ) 
insbesondere auf§ 4 wird verwiesen. 



3. Denkmalschutz 

t 3.1 Bodenfunde 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden. 
Diese sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Wer1dages nach der Anzeige 
in unverlndertem Zustand zu hatten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Ver1türzung der Frtst einverstanden ist. ( § 20 Denkmal
schutzgesetz ) 

3.2 Umoebuna$SChutz 
Die Evangelische Pfarr1tirche der Kirchengemeinde Höfingen liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes und gilt als Kulturdenkmal. 
Bauliche Anlagen in der Umgebung {Gettungsbereich des Bebauungsplanes) dieses 
Kulturdenkmales dürfen, soweit sie fOr dessen Erscheinungsbild von emeblicher Bedeutung 
sind, nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde enichtet, verlodert oder beseitigt 
werden {§ 15 Abs. 3 DSchG). 

4. Pftichten dis Etgentümm: ( § 126 tbS· 1 BauGB) 
Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorlichtungen und Leitungen für Beleuchtung~ 
körper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper sowie Kennzeichen und 
Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf seinem GrundstOck zu dulden. 

5. Altlasten 
Bodenbelastungen sind nicht bekannt. Sollte dennoch bei Erdarbeiten belasteter Boden 
angetroffen werden, so sind unverzüglich das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
zu benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen eefeich einzustellen. 
Auf das Mer1tblatt • Abfallwirtschaft und Altlasten· des Amtes für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz wird verwiesen. 

6. Eneraieoewjnnuna 
Aus Gründen der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwünscht. 
Im Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen zulässig. 

7. Ordnunaswidriakeijen 
Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften { § 73 LBO i. V. mit § 9 Abs. 4 BauGB ) werden 
als Ordnungswidrigkeit nach§ 74 Abs. 2 und 3 LBO behandelt. 


